
Mit industriellen Anlagen, die nach dem Bericht des Ausschusses ent
weder für Reparationen oder für Zerstörung zur Verfügung stehen, wird 
in üblicher weise verfahren.

ARTIKEL IV
Alle Handlungen und Maßnahmen, die bisher von den Zonenbefehls- 

habem und ihren Kontrollbeamten im Zusammenhang mit der Beschlag
nahme, Verwaltung, Leitung und Kontrolle der I.G. Farbenindustrie A.G. 
in ihren Zonen durchgeführt wurden, sind hiermit genehmigt, gebilligt und 
bestätigt.

Ausgefertigt in Berlin, den 30. November 1945. ?
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